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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

170/2020 

Zugelassene Wahlvorschläge 

für die Wahl des/der Oberbürgermeisters/Oberbürgermeisterin und der Vertre-

tung der Stadt Essen sowie der Bezirksvertretungen Stadtbezirk: 1, 

Stadtbezirk: 2, Stadtbezirk: 3, Stadtbezirk: 4, Stadtbezirk: 5, Stadtbezirk: 6, 

Stadtbezirk: 7, Stadtbezirk: 8 und Stadtbezirk: 9 Essen am 13.09.2020 

 
Das Verzeichnis beginnt auf der nächsten Seite. 
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171/2020 

Zugelassene Wahlvorschläge 

für die Integrationsratswahl am 13.09.2020 

 
Das Verzeichnis beginnt auf der nächsten Seite. 
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Fachbereich Schule 
 

172/2020 

„Stadt-Stipendium für begabte Schüler und Schülerinnen 

der berufsbildenden Schulen“ 

 
Die Stiftung zur fachlichen Ausbildung unterstützt auch im Schuljahr 2020/2021 begabte und 
wirtschaftlich bedürftige Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Essen bei der Durchfüh-
rung ihrer fachlichen Schul- und Berufsausbildung. 
 
Wer die Voraussetzungen erfüllt, erhält von der Stiftung in der Reihenfolge der eingehenden 
Anträge und im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stiftungserträge 1.200,00 € pro 
Schuljahr für ausbildungsspezifische Mehraufwendungen. 
 
Beihilfeberechtigt sind alle Schüler und Schülerinnen,  
 
- die Einwohner/Einwohnerinnen der Stadt Essen sind, 
- deren letztes Zeugnis vor der Antragstellung einen Notendurchschnitt, ermittelt aus 

allen Fächern, von 2,0 und besser ausweist, 
- die eine von der Bezirksregierung Köln -Ausbildungsförderung- anerkannte berufsbil-

dende Schule besuchen und 
- die wirtschaftlich bedürftig i.S.v. § 53 Nr. 2 Abgabenordnung sind. 
 
So darf z.B. eine Familie mit zwei Kindern, 13 und 17 Jahre, über ein Brutto-
Haushaltseinkommen von bis zu 4.242,00 € verfügen. 
 
Antragsvordrucke sind in den Sekretariaten der Berufskollegs der Stadt Essen und beim 
Fachbereich Schule (Hollestr. 3 – Gildehof -, 45127 Essen) erhältlich oder können unter der 
Rufnummer (0201) 88-40 221 angefordert werden. 
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Amt für Stadtplanung und Bauordnung 
 

173/2020 

Planfeststellung 

für die Errichtung und den Betrieb der Erdgasleitung Nr. 1/200 (Zollvereinring) 

im Abschnitt der 19. Umlegung auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen sowie 

der notwendigen Folgemaßnahmen als auch der landschaftspflegerischen 

Begleitmaßnahmen auf dem Gebiet der Städte Gelsenkirchen und Marl 

 
I. 
 
Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Münster vom 03.08.2020 – Az.: 
25.05.01.01-3/19 – ist der Plan für die Errichtung und den Betrieb der Erdgasleitung Nr. 
1/200 (Zollvereinring) im Abschnitt der 19. Umlegung auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkir-
chen sowie der notwendigen Folgemaßnahmen als auch landschaftspflegerischen Begleit-
maßnahmen auf dem Gebiet der Städte Gelsenkirchen und Marl gemäß §§ 43 ff. des Geset-
zes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) i. V. m. 
den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrens-gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) und §§ 4 ff. des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in 
der derzeit geltenden Fassung festgestellt worden. Vorhabenträgerin ist die Open Grid Euro-
pe GmbH. 
 
II. 
 
1. Der Planfeststellungsbeschluss und die relevanten Planunterlagen stehen gemäß § 3 

des Gesetzes zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungs-
verfahren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – Plan-
SiG) im Zeitraum 

 
vom 24.08.2020 bis zum 07.09.2020 einschließlich 

 
 auf der Internetseite der Bezirksregierung Münster unter  
 
 www.brms.nrw.de/go/verfahren -> Planfeststellung Energie 
 
 Stichwort:  

Planfeststellung für die 19. Umlegung der Erdgasleitung Zollvereinring auf dem 
Gebiet der Stadt Gelsenkirchen 

 
 zur allgemeinen Einsichtnahme zur Verfügung.  
 
2. Als zusätzliches Informationsangebot liegt eine Ausfertigung des Planfeststellungs-

beschlusses zusammen mit einer Ausfertigung der festgestellten Planunterlagen für 
die Dauer der Veröffentlichung bei den Städten Gelsenkirchen, Marl und Essen zur 
Einsicht während der Dienststunden aus: 

 

 Stadt Gelsenkirchen, Raum 2.15/2.17, Rathausplatz 1, 45894 Gelsenkirchen 
 

Die Einsichtnahme ist unter vorheriger telefonischer Terminvereinbarung bei 
folgendem Ansprechpartner möglich:  

 
Herr Hardes  (0209) 169-4584 
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 Stadt Marl, Amt für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, Stadthaus 1, Gebäude 2, 
Zimmer 2.0.16, Carl-Duisberg-Straße 165, 45772 Marl 

 
Montag, Dienstag  08:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag  08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
Donnerstag   08:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

 
Die Einsichtnahme während der o. a. Dienstzeiten ist unter vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung bei folgenden Ansprechpartnern möglich:  

 
Jörg Gomm-Schönberg (02365) 99-6005 
Petra Viehweg  (02365) 99-6002 

 

 Stadt Essen, Amt für Stadtplanung und Bauordnung, 5. Etage, Zimmer 501, 
Lindenallee 10 (Deutschlandhaus), 45121 Essen, während der Dienststunden 

 
Montag, Dienstag und Donnerstag 08:00 – 16:00 Uhr  
Mittwoch    08:00 – 15:30 Uhr  
Freitag     08:00 – 15:00 Uhr 

 
Die Einsichtnahme während der o. a. Dienstzeiten ist unter vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung bei folgendem Ansprechpartner möglich: 

 
Jürgen Höke  (0201) 88-61354 

 
3. Sofern der Planfeststellungsbeschluss nicht individuell zugestellt wurde, gilt er mit 

dem Ende der Auslegungsfrist allen Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Ein-
wendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, als zugestellt (§ 74 
Abs. 4 Satz 2 und 3 VwVfG NRW). 

 
4. Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfeststellungsbeschluss von den 

Betroffenen und denjenigen, die Einwendungen rechtzeitig erhoben haben, bei der 
Bezirksregierung Münster, Dez. 25, Domplatz 1-3, 48143 Münster, in gedruckter oder 
digitaler Form angefordert werden. 

 
III. 
Gegenstand des Vorhabens 
 
Der verfügende Teil des Beschlusses lautet: 
 
Der Plan der Open Grid GmbH, Kallenbergstraße 5, 45141 Essen, im nachfolgenden „Vor-
habenträgerin“ (VHT) genannt, für 
 

 die Errichtung und den Betrieb der Erdgasleitung 1/200 Zollvereinring auf dem Gebiet 
der Stadt Gelsenkirchen 

 einschließlich der hiermit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen an Gewässern, 
Verkehrswegen, Anlagen Dritter und sonstiger notwendiger Folgemaßnahmen 

 als auch die landschaftspflegerischen und artenschutzrechtlichen Begleitmaßnahmen 
auf dem Gebiet der Städte Gelsenkirchen und Marl 

 
wird nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen festgestellt. 
 
Rechtsgrundlage der Planfeststellung sind die §§ 43 ff. des Gesetzes über die Elektrizitäts- 
und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) i. V. m. den §§ 72 ff. des Verwal-



Nr. 33/2020 Amtsblatt der Stadt Essen Seite 63 

tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) und §§ 4 ff. 
UVPG in der derzeit geltenden Fassung. 
 
Aufgrund der nachfolgenden unter Abschnitt B dieses Beschlusses dargestellten Planungs-
überlegungen und nach dem Ergebnis des Anhörungsverfahrens wird die planfestgestellte 
Maßnahme unter Abwägung der zu berücksichtigenden öffentlichen und privaten Belange 
einschließlich der Umweltverträglichkeit als notwendig und verhältnismäßig angesehen.  
 
Durch diesen Planfeststellungsbeschluss wird die Zulässigkeit der planfestgestellten Maß-
nahme einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an anderen Anlagen in Hinblick auf 
alle von ihnen berührten öffentlichen Belange festgestellt. Neben der Planfeststellung sind 
andere behördliche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustim-
mungen und Planfeststellungen, soweit in diesem Beschluss nichts anderes bestimmt ist, 
nicht erforderlich (§ 75 Abs. 1 VwVfG NRW). 
 
Die Planfeststellung regelt nur die öffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen den Beteilig-
ten. Eigentumsverhältnisse werden durch diese Planfeststellung selbst nicht verändert und 
sind daher auch nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Diese Planfeststellung ersetzt deshalb 
nicht die Zustimmung der Grundstückseigentümer zur Benutzung ihrer Grundstücke, soweit 
diese Zustimmung erforderlich ist.  
 
Soweit der diesem Beschluss zugrundliegende Plan jedoch voraussetzt, dass in Eigentums-
rechte Dritter eingegriffen wird, ist dieser Eingriff zulässig. Der festgestellte Plan ist einem 
etwaigen Enteignungsverfahren zugrunde zu legen (§ 45 Abs. 2 EnWG). 
 
IV. 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Kla-
ge beim  
 
Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 
(Postanschrift: Oberverwaltungsgericht NRW, Postfach 63 09, 48033 Münster) 
 
erhoben werden (§ 48 Abs. 1 Nr. 8 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)).  
 
Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Auslegungsfrist (§ 74 Abs. 4 S. 2 u. 3, 
Abs. 5 S. 3 VwVfG NRW, § 27 UVPG, § 3 Abs. 1 S. 1 PlanSiG). Dies gilt nicht für die Betei-
ligten, denen der Planfeststellungsbeschluss mittels Postzustellungsurkunde gesondert zu-
gestellt wurde, hier gilt der Tag der Zustellung. Insoweit kann Klage nur innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung erhoben werden. 
 
Die Klage ist beim Oberverwaltungsgericht schriftlich zu erheben. Der Klage soll dieser Plan-
feststellungsbeschluss und so viele Abschriften der Klage mit ihren Anlagen beigefügt wer-
den, dass alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. Die Klage muss die Kläge-
rin/den Kläger, den Beklagten (das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch die Bezirks-
regierung Münster, Domplatz 1-3, 48143 Münster) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sind innerhalb einer Frist von zehn Wochen nach Klageer-
hebung anzugeben. Das Gericht kann verspätetes Vorbringen zurückweisen. 
 
Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluss hat gemäß 
§ 43e Abs. 1 EnWG keine aufschiebende Wirkung. 
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Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Anfechtungsklage gegen den 
vorstehenden Planfeststellungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 S. 1 VwGO kann nur innerhalb 
eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststellungsbeschlusses beim 
 
Oberverwaltungsgericht 
für das Land Nordrhein-Westfalen 
Aegidiikirchplatz 5 
48143 Münster 
(Postanschrift: Oberverwaltungsgericht NRW, Postfach 63 09, 48033 Münster) 
 
gestellt und begründet werden (§ 43e Abs. 1 EnWG). 
 
Falls die genannten Fristen durch das Verschulden eines Bevollmächtigten versäumt werden 
sollten, so würde dessen Verschulden der Klägerin/dem Kläger bzw. der Antragstellerin/dem 
Antragsteller zugerechnet werden. 
 
Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, außer im Prozesskostenhilfever-
fahren, soweit er einen Antrag stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an 
einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union, eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder der Schweiz, der die Befähigung zum Richteramt besitzt, als Bevollmäch-
tigten vertreten lassen (§ 67 Abs. 4 i. V. m. Abs. 1 S. 1 VwGO). Dies gilt auch für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Oberverwaltungsgericht eingeleitet wird. Be-
hörden und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch ei-
gene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt oder durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt anderer Behörden oder juristischer Personen des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammen-
schlüsse vertreten lassen. 
 
Die Klage und Begründung sowie ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung 
der Klage können auch durch die Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die 
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Das elektronische Dokument muss mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von 
der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 
55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und 
über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-
Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803). 
 
Hinweis: 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Essen, den 04.08.2020 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrag 
 

 i. V. Müller 
 Amt für Stadtplanung und Bauordnung 

 88-61 354 
 
  

file:///C:/Users/p6542206/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/8AQ5PF84/www.justiz.de
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Amt für Straßen und Verkehr 
 

174/2020 

Straßenbenennung 

 
1. Änderungen in der Nummerierung von Gebäuden:  
 
 Alte Bezeichnung  Neue Bezeichnung 
 
 Stadtteil Freisenbruch 
 
 Wiesmannbrink bleibt Wiesmannbrink 35 
 (Nördlicher Eingang  
 Gemarkung Freisenbruch,  
 Flur 32, Flurstück 605) 
 
 Wiesmannbrink  Wiesmannbrink 35A 
 (Westlicher Eingang  
 bisher ohne Hs. Nr. 
 Gemarkung Freisenbruch,  
 Flur 32, Flurstück 605) 
 
 Stadtteil Schuir 
 
 Meisenburgstraße 113 bleibt Meisenburgstraße 113 
 (Nördliches Wohnhaus  
 Gemarkung Schuir,  
 Flur 13, Flurstück 134) 
 
 Meisenburgstraße  Meisenburgstraße 111 
 (Südliches Wohnhaus, 
 bisher ohne Hs. Nr.  
 Gemarkung Schuir,  
 Flur 13, Flurstück 134) 
 
 Stadtteil Steele 
 
 Steeler Straße   Steeler Straße 537 
 (Sportplatz Langmannskamp 
 südöstliches Betriebsgebäude 
 bisher ohne Hs. Nr.   
 Gemarkung Steele,  
 Flur 4, Flurstück 522) 
 
 Stadtteil Vogelheim 
 
 Zur Halbinsel  Zur Halbinsel 11 
 (Östliches Wirtschaftsgebäude  
 bisher ohne Hs. Nr. 
 Gemarkung Vogelheim,  
 Flur 17, Flurstück 217) 
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Gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) gilt diese Bekanntmachung am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt der Stadt 
Essen als bekannt gegeben. 
 
Hinweis 
Aufgrund des Zweiten Gesetzes zum Bürokratieabbau des Landes Nordrhein-Westfalen vom 
19.09.2007 findet bei Straßenbenennungen und Änderungen in der Hausnummerierung kein 
Widerspruchsverfahren statt. Gegen diese Verfügung ist daher kein Widerspruch möglich. 
Auf die nachfolgende Rechtsbehelfsbelehrung wird verwiesen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erheben.  
 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, in 45879 Gelsen-
kirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erhe-
ben.  
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elekt-
ronische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a 
Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigne-
ten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der 
Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechts-
verkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 BGBl. I S. 3803.  
 
05. August 2020 Der Oberbürgermeister 

 Im Auftrage 
 Hebenstreit 

 88-66 590 
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Sonstige Bekanntmachungen 
 

Vermessungsbüro Münsterland 
 

175/2020 

Bekanntmachung 

über die Offenlegung einer Grenzniederschrift in der Gemarkung Münster 

 
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist eine Teilungsvermessung der Grundstücke Gemar-
kung Kray, Flur 16, Flurstücke 95, 911. Die Abmarkung betrifft auch einen Teil der Grenze 
des Grundstückes Gemarkung Kray, Flur 16, Flurstück 75. Die Eigentümerin/der Eigentümer 
ist mit vertretbaren Aufwand nicht festzustellen.  
 
Die Abmarkung wird durch Offenlegung bekannt gegeben.  
 
Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskatas-
ter vom 5. März 2005 (Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW, 
SGV.NRW.7134), in der zur Zeit geltenden Fassung, erfolgt die Bekanntgabe der Abmar-
kung von Grundstücksgrenzen durch Offenlegung der Grenzniederschrift vom 07.08.2020 
zur Geschäftsbuchnummer 20-0361T in der Zeit vom 24.08.2020 bis 24.09.2020 in der Ge-
schäftsstelle des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs Dipl.-Ing. Burkhard Quat-
mann, Grevener Straße 105, 48159 Münster während der nachstehenden Geschäftszeiten: 
Montag bis Donnerstag von 07:30 bis 16:30 Uhr und Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr. Wäh-
rend der Offenlegungszeiten ist die Grenzniederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt. Den 
betroffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksglei-
cher Rechte ist Gelegenheit gegeben, sich über die Abmarkung unterrichten zu lassen.  
 
Die Einsicht ist, bedingt durch die Corona-Krise, nur durch Terminvereinbarung (0251 
932040-0), innerhalb der Offenlegungsfrist, möglich. 
 
Belehrung über den Rechtsbehelf gegen die Abmarkung:  
 
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 
3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle zu erklären. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und 
den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – (SGV.NRW.320) in 
der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 
16. Mai 2001 (BGBl. 1 S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, 
so sollen der Klage und allen Schriftsätzen vorbehaltlich des § 55a Abs. 2 Satz 2 Verwal-
tungsgerichtsordnung Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden (§ 81 VwGO).  
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Falls die Frist zur Erhebung von Einwendungen gegen das Ergebnis der Grenzermittlung 
oder die Frist zur Klageerhebung gegen die Abmarkung durch das Verschulden eines von 
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet werden. Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen technischen Voraussetzungen sind un-
ter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Münster, 11.08.2020  
Dipl.-Ing. Burkhard Quatmann 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 
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Öffentliche Zustellungen 
 

176/2020 

Liste der öffentlichen Zustellungen 

 
Zum Zwecke der öffentlichen Zustellung gem. § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
vom 12.08.2005 (BGBl. I S. 2354) in Verbindung mit § 1 des Landeszustellungsgesetzes 
NRW vom 07.03.2006 (GV.NRW.S. 94) in der jeweils gültigen Fassung wird für Nachge-
nannte(n) die Bekanntmachung eines Schreibens an der Anschlagtafel im Erdgeschoss des 
Rathauses, Porscheplatz 1, ausgehändigt. 
 
Name, Vorname letzte bekannte Anschrift zuständiges Amt 
 
Al Zamel, Malek Krablerstr. 30 JobCenter Essen Nord, 
 45326 Essen  88-56 318 
 
Dabrowski, Andrzej Kürenbergweg 2 JobCenter Essen 
 45279 Essen Zentr. Dienste, 
   88-56 877 
 
Gladen, Kirstin Viehofer Platz 9 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 111 
 
Henkes, Clarissa Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-57 327 
 
Ivanov, Hans-Thoma-Str. 9 JobCenter Essen Süd I, 
Atanas Veselinov 45147 Essen  88-56 770 
 
Khodr, Sami Altendorfer Str. 342 JobCenter Essen West, 
 45143 Essen  88-56 920 
 
Nickel, Pascal Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
 45127 Essen  88-56 107 
 
Rezmüves, Inselstr. 23 JobCenter Essen Nord, 
Felix-Gheorghe 45326 Essen  88-56 330 
 
Rezmüves, Inselstr. 23 JobCenter Essen Nord, 
Valerica 45326 Essen  88-56 330 
 
Thöle, Nina Krefelder Str. 14 JobCenter Essen West, 
 45145 Essen  88-56 934 
 
Wilms,  Lindenallee 55 JobCenter Essen Mitte, 
Hans Heinrich Leonhard 45127 Essen  88-57 323 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Schriftstück zwei Wochen nach Aushang der 
Benachrichtigung als zugestellt gilt. 
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